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1 VERFAHREN 

1.1 Übersicht der Verfahrensschritte 

 

Verfahrensschritt Datum 

Information/Anhörung Ortsbeirat Gartenstadt  
gem. § 75 (2) GemO am 

16. 09.2016 

Einleitungsbeschluss (gem. § 2 (1) BauGB) und Offenlagebe-
schluss am 

26.09.2016 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im 
Amtsblatt Nr. 56/2016 am 

05.10.2016 

Öffentlichkeitsinformation 

 
6.10.2016 

bis 
28.10.2016 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange (gem. § 4 (2) BauGB) mit Schreiben vom 

08.05.2017 

Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt Nr. 
30/2017 am 

19.05.2017 

Offenlage (gem. § 3 (2) BauGB) im Zeitraum vom 

 
29.05.2017 

bis 
28.06.2017 

Satzungsbeschluss (gem. § 10 (1) BauGB) am  

 
 
1.2 Anmerkungen zum Verfahren  

Der neu aufzustellende vorhabenbezogene Bebauungsplan 660 „Wohn- und Geschäftshaus 
Leininger Straße“ wird auf der Grundlage eines mit der Stadt abgestimmten Vorhaben- und Er-
schließungsplanes beruhen. In Ergänzung zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird 
auf Grundlage des § 12 BauGB mit der Vorhabenträgerin GAG Ludwigshafen am Rhein ein 
Durchführungsvertrag abgeschlossen. Darin verpflichtet sich die GAG zur Durchführung des 
Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist und zur Übernahme aller Planungs- und Durchfüh-
rungskosten. 
 
Das Bebauungsplanverfahren wird gemäß § 233 BauGB i.V.m. § 245c BauGB nach den bisher 
geltenden Rechtsvorschriften des vor der Novellierung vom 13. Mai 2017 geltenden BauGB 
abgeschlossen. Es wird das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit § 
13 BauGB für einen „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ durchgeführt. Das Plangebiet be-
findet sich überwiegend im unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB, ein kleiner Teilbe-
reich liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 628 „Ärztehaus Leininger Straße“ Der 
Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 2.735 m². Aufgrund der geringen Größe des 
Plangebietes wird sich die zulässige überbaubare Grundfläche (Netto-Baufläche) ebenfalls weit 
unterhalb der Schwelle von 20.000 m² bewegen. Da es sich bei dem geplanten Wohn- und Ge-
schäftshaus zudem nicht um ein Vorhaben handelt, für das eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem UVPG erforderlich ist und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutz-
güter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB bestehen, sind die Voraussetzungen des § 13a BauGB 
erfüllt. Auf die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 sowie den Umweltbericht nach § 2a BauGB so-
wie die frühzeitigen Beteiligungsschritte nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.1 BauGB wird verzichtet. 
Unabhängig davon hatte die Öffentlichkeit vom 6. Oktober 2016 bis zum 28. Oktober 2016 die 
Möglichkeit, sich in den Räumen der Stadtplanung Ludwigshafen über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie wesentliche Auswirkungen der Planung unterrichten zu lassen und sich zur 
Planung zu äußern. Die schalltechnische Verträglichkeit des Vorhabens sowie mögliche andere 



 
Gopalan Susanne - 4 - Stand: 17/07/2017 
 

Auswirkungen auf relevante Umweltbelange (z.B. Artenschutz) werden im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens überprüft. 
 
 

2 ALLGEMEINES 

2.1 Rechtsgrundlagen  

Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 
vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.05.2017 
(BGBl. I S. 1057 (Nr. 25)) 

Planzeichenverordnung 
(PlanZV) 
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 
(BGBl. I S. 1057 (Nr. 25) 

Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) 

vom 17.03.1998 (BGBl. I 1998 S. 502), 
zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 27.06.2017 
(BGBl. I S. 1966 (Nr. 42)) 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) 
vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), 
zuletzt geändert durch Art. 102 der Verordnung vom 31.08.2015 
(BGBl. I S. 1474) 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 
vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 30.06.2017 
(BGBl. I S. 2193 (Nr. 44)) 

Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 
1274), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
29.05.2017 (BGBl. I S. 1298 (Nr. 32)) 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 30.06.2017 
(BGBl. I S. 2193 (Nr. 44)) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

Neugefasst durch Bekanntmachung vom 24.02.2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 
27.06.2017 (BGBl. I S. 1966 (Nr. 42)). 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(WHG) 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 122 
des Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBl. I S. 626) 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-
schaftung von Abfällen 
(KrWG) 
vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Art. 15 
des Gesetzes vom 27.06.2017 (BGBl. I S. 1966 (Nr. 42)). 

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 
vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), 
Inhaltsübersicht geändert, § 25b eingefügt durch Art. 3 des Geset-
zes vom 03.12.2014 (GVBl. S. 245) 

Gemeindeordnung 
(GemO) 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), 
§§ 12 und 67 zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 
02.03.2017 (GVBl. S. 21) 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKrWG) 
vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459), 
§§ 12 und 17 geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 
(GVBl. S. 471) 

Landesbauordnung 
(LBauO) 
vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365, BS 213-1), 
mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 
(GVBl. S. 77) 

Landeswassergesetz 
(LWG) 
vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, 127),  
§§ 85 und 88 geändert durch § 28 des Gesetzes vom 27.11.2015 
(GVBl. S. 383) 

Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) 
vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), 
§§ 9, 11 und 13 geändert durch § 50 des Gesetzes vom 
06.10.2015 (GVBl. S. 283, 295) 

Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) 
vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), 
§ 36 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.12.2016 
(GVBl. S. 583) 
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2.2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegt im Stadtteil Gartenstadt 
und erstreckt sich auf eine Fläche von rund 2.735 m². Er umfasst das Flurstück Nr. 1102/355 
und einen Teilbereich des Flurstücks Nr. 1102/354 der Gemarkung Mundenheim. 
 

 
 
 
Das Plangebiet wird begrenzt: 
 
im Norden:  durch eine ca. 11 m nördlich der Südgrenze des Flurstück Nr. 1102/354  

der Gemarkung Mundenheim verlaufende parallele Linie  
im Osten:  durch die Straßenbegrenzungslinie der Leininger Straße 
im Süden:  durch die Straßenbegrenzungslinie der Friedelsheimer Straße 
im Westen:  durch die Flurstücke Nr. 1102/114 und 1102/115 der Gemarkung Mun-

denheim und den Wendehammer Freinsheimer Straße 
 
Der Geltungsbereich überschneidet sich zum Teil mit dem des rechtskräftigen Bebauungsplans 
Nr. 628. Dies begründet sich wie folgt: In diesem Überschneidungsbereich ist die Zusammen-
führung der bestehenden Stellplatzanlage des „Hauses der Gesundheit“ mit der des Neubau-
projekts an der Leininger Straße angedacht. Außerdem soll auf Anregung des Ortsbeirats ge-
prüft werden, ob z.B. in diesem Bereich eine Fußwegeverbindung zwischen Leininger Straße 
und Freinsheimer Straße eingerichtet werden kann (-> 3.2 und 7.1) 
 
 
 
 
 

660 
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2.3 Quellenverzeichnis 

[1]  Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar, Verband Region Rhein-Neckar,  
Mannheim 2014 

[2]  Flächennutzungsplan ’99, Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen am Rhein,  
Ludwigshafen 1999 

[3]  Informationen zur Stadtentwicklung, Einzelhandels- und Zentrenkonzept Ludwigshafen  
 2011, Ludwigshafen 2012 
[4]  Gesamtbelastung Stadt Ludwigshafen (Analysenullfall / Prognosenullfall), Durth Roos 

Consulting GmbH, August 2015 
[5] Gesamtverkehrsplan-Fortschreibung 2011, Modus Consult Ulm GmbH, 2013 
[6] Mobilitätssteckbrief für Ludwigshafen, Forschungsprojekt Mobilität in Städten SrV 2013,  
 TU Dresden 2013 
[7] Schalltechnische Untersuchung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 660  

„Wohn- und Geschäftshaus Leininger Straße“ in Lu-Gartenstadt, Bericht P16-108/3, 
Kaiserslautern April 2017 

[8] Stellungnahme zum Artenschutz im Zuge des vorhabenbezogenen Bebauungsplanver-
fahrens „Wohn- und Geschäftshaus Leininger Straße“ - Ludwigshafen, Gesellschaft für 
angewandte Landschaftsökologie und  

 Umweltplanung Dr. Ott mbH L.U.P.O., Trippstadt 2016 
 

3 PLANUNGSANLASS, -ZIELE UND –GRUNDSÄTZE 

3.1 Planungsanlass/städtebauliches Erfordernis gem. § 1 (3) BauGB 

Beschreibung des Vorhabens 
Die Vorhabenträgerin GAG hat die Absicht, die südlich des Ärztehauses an der Leininger Stra-
ße gelegene Baulücke zu schließen und dort neben Wohnungen weitere, das Ärztehaus ergän-
zende Nutzungen unterzubringen. Geplant ist die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses 
mit rund 1.200 m² Gesamtnutzfläche (Nutz-, Verkaufs- und Wohnflächen sowie Nebennutzflä-
chen und Verkehrsflächen, wie z.B. Aufzug, Foyer, Treppenhaus…). Derzeit vorgesehen ist die 
Einrichtung zweier kleiner Ladeneinheiten mit integrierter gesundheitlicher Dienstleistung im 
Erdgeschoss, zwei medizinische Praxen im 1. Obergeschoss, sowie 4 Wohnungen im Dachge-
schoss. Alternativ könnten im 1.OG anstelle der zweiten Praxis auch zwei Wohnungen unterge-
bracht werden. Die notwendigen Stellplätze sollen östlich (zwischen geplantem Neubau und 
Leininger Straße) und südlich des Neubaus hergestellt werden. Die Erschließung der insgesamt 
vorgesehenen 36 Stellplätze erfolgt im Wesentlichen über die Leininger Straße. Nur 7 der ins-
gesamt 36 Stellplätze werden über die Friedelsheimer Straße angefahren (derzeit befinden sich 
an der hierfür vorgesehenen Stelle noch Garagen). Die Gestaltung des Neubaus greift die Ar-
chitektur des bestehenden Ärztehauses auf: Es ist ein II-geschossiges Gebäude plus Staffelge-
schoss angedacht. 
 
Bestandssituation 
Die unmittelbare Umgebungsbebauung des Geltungsbereichs ist vom Haus der Gesundheit 
(Ärztehauses in Norden mit Praxen, Therapiedienstleistern und Apotheke) und der bis zu zwei-
geschossigen Einfamilienhauswohnbebauung östlich, westlich und südlich des Ärztehauses 
geprägt. Der geplante Neubau würde sich aufgrund der Stellplatzanlage, aber auch aufgrund 
seiner Gebäudekubatur, die sich stark an das Ärztehaus anlehnt, von der übrigen Umgebungs-
bebauung aber deutlich abweicht, bisher planungsrechtlich nicht ohne weiteres in die nähere 
Umgebung einfügen. Daher muss Baurecht geschaffen werden. 
 
Die GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft hat einen entsprechenden Antrag auf Ein-
leitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens gemäß § 12 Abs. 2 BauGB ge-
stellt. Basis des Bebauungsplans ist ein mit der Stadt abzustimmender Vorhaben- und Er-
schließungsplan. Ergänzend ist ein Durchführungsvertrag zwischen Stadt und GAG abzu-
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schließen, der sich auf das konkrete Bauvorhaben bezieht und dessen Realisierung binnen ei-
ner gewissen Frist regelt. 
 
 
3.2 Planungsziele und –grundsätze 

Es gelten die folgenden wesentlichen Planungsziele: 
 
 Es wird keine Gebietsart nach BauNVO festgesetzt. Stattdessen werden konkret auf das 

Vorhaben bezogene, zulässige Nutzungen festgesetzt. 
 Es ist eine angemessene städtebauliche und gestalterische Einbindung der Bebauung 

(max. 3 Geschosse) in die Umgebungsbebauung durch Übertragung der Architektursprache 
des Ärztehauses auf den Neubau zu erzielen. 

 Im Zuge des Bauvorhabens werden 36 Stellplätze  (Kunden, Patienten, Anwohner, Be-
dienstete) erstellt. Die Haupterschließung (Zu- und Abfahrt) der Kunden-
/Anwohnerparkplätze sowie die Müllentsorgung und der Lieferverkehr müssen über die Lei-
ninger Straße abgewickelt werden; dabei soll die vorhandene Ausfahrt (Haus der Gesund-
heit) zukünftig als Ein - und Ausfahrt für den neu anzulegenden Parkplatz (Wohn- und Ge-
schäftshaus), aber auch für das bestehende Ärztehaus genutzt werden. (s. Anlage) -> da-
her wird ein Teil des Geltungsbereichs Nr. 628 in den neuen Geltungsbereich Nr. 660 mit 
aufgenommen (s. 2.2). Lediglich 7 der insgesamt 36 Stellplätze dürfen über die Friedels-
heimer Straße angefahren werden. 

 Auf Wunsch des Ortsbeirats wird geprüft, ob und in welcher Weise eine Fußwegeverbin-
dung zwischen Freinsheimer Straße und Leininger Straße hergestellt werden kann. (-> 7.1) 

 
 
 
Örtliche Erfordernisse und  Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
 
Eingriff/Ausgleich 
Der Bebauungsplan Nr. 660 „Wohn- und Geschäftshaus Leininger Straße“ ist ein Bebauungs-
plan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB). Die durch ihn ermöglichte zulässige überbaubare 
Grundfläche bewegt sich weit unterhalb der Schwelle von 20.000 m². Daher gelten die aufgrund 
der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwartenden Eingriffe bereits als ausgeglichen (§ 13a, 
Abs. II Nr. 4 BauGB). 
 
Grünordnungsplanung 
Nach § 11 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) liegt es im Ermessen der Gemeinde einen 
Grünordnungsplan aufzustellen. Im vorliegenden Fall wurde aus folgenden Gründen auf die 
Erstellung eines Grünordnungsplans verzichtet: 
 

 Für den Geltungsbereich existiert bereits heute Baurecht, die betreffende Fläche ist kei-
ne Frei- bzw. Grünfläche, die erstmals für eine Bebauung bereitgestellt wird.  

 Obwohl es durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens zu einer Erhöhung des bis-
herigen Versiegelungsgrades kommt, wird durch die Festsetzung von Maßnahmen zum 
Schutz und zur Pflege von Boden, Natur und Landschaft sichergestellt, dass dies zu 
keinen grundsätzlichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und der Landespflege 
führt. 

 
Artenschutz 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 628 „Ärztehaus Leininger Straße“ wurde das Vor-
kommen der Blauflügeligen Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) bei einer Ortsbesichti-
gung festgestellt. Es war zum damaligen Zeitpunkt ein Vorgehen zu entwickeln, wie mit dieser 
und möglicherweise anderen noch vorhandenen geschützten Arten umzugehen sei. Zu diesem 
Zweck wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 628 durch die Gesellschaft für an-
gewandte Landschaftsökologie und Umweltplanung Dr.Ott mbH aus Trippstadt eine Stellung-
nahme zum Artenschutz erarbeitet. Obwohl bereits zum damaligen Zeitpunkt laut Gutachten 
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eine wirkliche Gefährdung der festgestellten Arten nicht vorlag und eine solche Gefährdung 
auch in Zukunft nicht zu erwarten war, wurden Maßnahmen zum Schutz der blauflügeligen Öd-
landschrecke durchgeführt: Der Anteil der Offenbodenstrukturen auf der brachgefallenen, ehe-
maligen Wohnbaufläche südlich des Ärztehauses (jetzt Teilfläche des Geltungsbereichs Nr. 
660) wurde erhöht, um einen Teil der Fläche als „Ausweichquartier“ für die blauflügelige Öd-
landschrecke vorzuhalten.  
  
Da die betreffende Fläche nun wiedergenutzt werden soll, wurde im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens Nr. 660 noch einmal die Gesellschaft für angewandte Landschaftsökologie und 
Umweltplanung Dr.Ott mbH aus Trippstadt beauftragt, eine Stellungnahme zum Artenschutz 
abzugeben: Eine Begehung des Geltungsbereichs fand dementsprechend im September und 
im November 2016 statt, entsprechende Vorschläge zur Planung wurden abgegeben (-> 6.1)  
 
 
3.3 Verkehr 

Ohne Verwirklichung des  Vorhabens (Analyse-Nullfall) verkehren auf den relevanten Abschnit-
ten der Leininger Straße derzeit ca.13.700 Kfz/24 h, für das Jahr 2030 werden bis zu 13.900 
Kfz/24 h prognostiziert [4]. Der Schwerlastverkehrsanteil – die Busse der verkehrenden Busli-
nien sind hier eingeschlossen – beträgt 3% [5].  
 
Im Prognoseplanfall (mit Verwirklichung des Vorhabens) ist mit planbedingtem Zusatzverkehr 
zu rechnen:  
 
Nach Öffnung des Wohn- und Geschäftshauses werden täglich bis zu 360 Patienten/Kunden 
erwartet. Hinzu kommen bis zu 20 Beschäftigte. Als Ergebnis repräsentativer Verkehrsbefra-
gungen kann zur Abschätzung / Ermittlung des Verkehrsaufkommens von folgendem Modal 
Split ausgegangen werden: MIV 47%, zu Fuß 26%, Rad 11%, ÖV 15% [6]. Hieraus ergeben 
sich im Tagzeitraum (6 Uhr bis 22 Uhr) bis zu 420 zusätzliche Pkw-Fahrten (Summe der Pkw- 
Zu- und Abfahrten von Kunden-, Patienten- und Beschäftigten der gewerblichen Nutzungen) 
täglich. Bei den von Patienten und Kunden verursachten Kfz-Fahrten kann davon ausgegangen 
werden, dass der Weg zum Wohn- und Geschäftshaus mit anderen Wegen (z.B. von oder zur 
Arbeit/zum Einkauf) verbunden wird, so dass der zusätzlich erzeugte Mehrverkehr durch Kun-
den bzw. Patienten eher geringer als prognostiziert ausfallen wird. Hinzu kommt Lieferverkehr 
in einer Größenordnung von ca. 48 Transporter-/Lkw-Fahrten (je 24 Zu- und Abfahrten) täglich. 
Da in der Nacht keine Betriebsvorgänge stattfinden ist nachts mit keinem Zusatzverkehr durch 
gewerbliche Nutzungen zu rechnen. Zusätzlich zu den gewerblichen Einheiten sollen im geplan-
ten Neubau 4 Wohnungen entstehen, so dass täglich mit rund 32 Pkw-Fahrten, verursacht von 
den Bewohnern gerechnet wird. Es ist davon auszugehen dass drei Viertel dieser Fahrten im 
Tag- und ein Viertel im Nachtzeitraum erfolgen.   
 
Der Hauptanteil des Zusatzverkehrs wird über die Leininger Straße abgewickelt, da die Haupt-
erschließung des Neubaus (Anlieferverkehr, An- und Abfahrten durch Kunden und Patienten), 
über die Leininger Straße erfolgt. Eine geringe Zunahme der Kfz-Belastung kann sich in der 
Friedelsheimer Straße durch die Erschließung der 7 südlich des Neubaus gelegenen Stellplätze 
für die Bewohner des neuen Gebäudes ergeben. Diese Belastung ist jedoch geringfügig, da an 
gleicher Stelle bereits in der Vergangenheit Garagen untergebracht und über die Friedelsheimer 
Straße erschlossen wurden.  
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Stellplätze / Zu-und Abfahrten 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Insgesamt werden im Zuge des Neubauvorhabens 36 neue Stellplätze errichtet: 29 Stellplätze 
für Kunden und Patienten östlich des Neubaus an der Leininger Straße, 7 Anwohnerstellplätze 
an der Friedelsheimer Straße. Die Zufahrt zur Haupt-Stellplatzanlage mit 29 Stellplätzen liegt im 
Bereich der bisherigen Ärztehausausfahrt, die zukünftig als Ein- und Ausfahrt genutzt werden 
kann, nachdem die beiden Stellplatzanlagen (Ärztehaus und Neubau) miteinander verbunden 
worden sind. Die Ausfahrt des Wohn- und Geschäftshauses kann über die Ein- und Ausfahrt 
zwischen Ärztehaus und Wohn- und Geschäftshaus und über eine neu zu schaffende Ausfahrt 
im Südosten des Baugrundstücks erfolgen. Die bisherige Ärztehauszufahrt (im Norden) wird auf 
4,50 m aufgeweitet, um zukünftig auch das Ausfahren dort erlauben zu können. 
 
Die Ermittlung des Stellplatzbedarfs für das Neubauvorhaben erfolgt nach der Landesbauord-
nung anhand der geplanten Nutz-/Verkaufsflächen bzw. der Anzahl der geplanten Wohnungen. 
Hiernach ergibt sich auf Grundlage des dem Bebauungsplan zugrundeliegenden Vorhaben-
plans rechnerisch eine erforderliche Stellplatzanzahl von: 

Zukünftige gemeinsame 
Ein- und Ausfahrt 

Mit Umsetzung des Neu-
baus Aufweitung der bishe-
rigen Zufahrt auf 4,50 m, 
um auch das Ausfahren zu 
ermöglichen. 

Zukünftige gemeinsame 
Ein- und Ausfahrt 

Neue Ausfahrt 

Lageplan Ärztehaus 

Lageplan Wohn- und Geschäftshaus 
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 Für die Wohnungen 1,5 Stellplätze je Wohneinheit -> 4*1,5 = 6 Stellplätze 

 Für die beiden Arztpraxen (maximal 400 m²  Netto-Grundfläche) 1 Stellplatz je 25m² -> 
16 Stellplätze 

 Für die Läden (geplant rd. 305 m² Netto-Grundfläche) 1 Stellplatz je 35m² -> 9 Stellplät-
ze   

 
Dies ergibt insgesamt 31 notwendige Stellplätze für das Neubauvorhaben. Durch die Verbin-
dung der beiden Stellplatzanlagen (Haus der Gesundheit und Neubau) und die Aufweitung der 
bisherigen Ärztehauszufahrt fallen im Bestand 3 bis 4 bisherige Stellplatzmöglichkeiten weg, die 
auf dem neu anzulegenden Parkplatz zu ersetzen sind. Dies ergibt in Summe maximal 35 not-
wendige Stellplätze. Es ist daher davon auszugehen, dass das geplante Angebot von 36 neuen 
Stellplätzen ausreichen wird, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. Dies gilt insbesondere 
auch, weil der direkte Busanschluss, der sich positiv (im Sinne einer Minderung der Anforde-
rung) auswirken würde, im Sinne einer Kalkulation auf der „sicheren Seite“ nicht berücksichtigt 
worden ist.  
 
Fußläufige Erreichbarkeit 
Das neue Wohn –und Geschäftshaus ist wie das bestehende Ärztehaus und die Bushaltestelle 
an der Leininger Straße über die Leiniger Straße fußläufig zu erreichen. Anwohner westlich des 
Geltungsbereich erreichen die Leininger Straße über die Wegeverbindung Freinsheimer Straße 
– Gimmeldinger Straße – Friedelsheimer Straße – Leininger Straße oder die Verbindung Frie-
delsheimer Straße – Leininger Straße. Eine direkte Fußwegeverbindung zwischen dem Wen-
dehammer in der Freinsheimer Straße und der Leininger Straße besteht nicht. Grund hierfür ist, 
dass im Zuge des Bebauungsplanverfahrens zum Ärztehaus massive Bedenken der unmittelba-
ren Anwohner des Wendehammers, aber auch der entfernteren Nachbarschaft aus dem Wohn-
gebiet westlich des Ärztehauses gegen eine solche „Abkürzung“ vorgebracht wurden. Befürch-
tet wurde insbesondere Parksuchverkehr in den Wohnstraßen durch Besucher des Ärztehau-
ses. Die vorgetragenen Bedenken haben damals dazu geführt, dass auf eine zu Beginn der 
Planungen angedachte Fußwegeverbindung zwischen Wendehammer und Leininger Straße 
verzichtet wurde. 
 
Trotzdem wurde im Zuge der jetzigen Planung noch einmal geprüft, ob eine solche Verbindung 
heute geschaffen werden sollte. Die Prüfung hat ergeben, dass im Wesentlichen die unmittelba-
ren Anwohner des Wendehammers an der Freinsheimer Straße von der „Abkürzung“ profitieren 
würden. Für diejenigen, die weiter entfernt wohnen wirkt sich diese jedoch im Verhältnis zum 
Gesamtfußweg (zu Hause – Haltestelle, zu Hause – Ärztehaus) nur in sehr geringfügiger Weise 
aus. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass die damaligen Bedenken gegen eine „Abkürzung“ vor 
Ort nach wie vor insbesondere bei Anwohnern des Wendehammers bestehen (-> 7.1) Es wird 
daher von der Schaffung einer direkten Fußwegeverbindung Wendehammer – Leininger Straße 
-  weiterhin abgesehen, um den Wohnfrieden, insbesondere im Bereich des Wendehammers, 
nicht zu stören. Dies erscheint sinnvoll, da auch ohne eine solche Verbindung eine gute fußläu-
fige Erreichbarkeit der medizinischen Einrichtungen sowie der Haltestelle gegeben sind. Unzu-
mutbare Wege, die eine Fußwegeverbindung zwingend erforderlich machen würden, sind nicht 
vorhanden.  
 
 
 
3.4 Immissionsschutz 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung durch 
die Firma FIRU GFImbH aus Kaiserslautern durchgeführt (Bericht P16-108/3). Untersucht wur-
den sowohl die zu erwartenden Verkehrslärmeinwirkungen auf das Plangebiet durch den Kfz-
Verkehr insbesondere auf der Leininger Straße, als auch die Auswirkungen des Vorhabens auf 
die Geräuschverhältnisse in der Umgebung durch vorhabenbezogene Kfz-Verkehre auf den 
neuen Stellplatzanlagen und den Zufahrtsstraßen zum Plangebiet – vor allem auf der Leininger 
Straße. 
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Verkehrslärm 
Im Plangebiet sind relevante Verkehrslärmeinwirkungen durch den Kfz-Verkehr auf der Leinin-
ger Straße zu erwarten. Die zu erwartenden Verkehrslärmeinwirkungen wurden anhand der 
Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 beurteilt. Als maßgeblicher Orientierungswert 
wurde der für Mischgebiete definierte Wert von 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nach an-
genommen, da die geplante Nutzung im Wohn- und Geschäftshaus mit der zulässigen Nutzung 
in Mischgebieten vergleichbar ist (Wohnen, Arztpraxen, Dienstleistung und kleine Läden). 
 
Es hat sich gezeigt, dass im Prognoseplanfall mit Verwirklichung des Vorhabens an dem neuen 
Wohn– und Geschäftshaus Verkehrslärmbeurteilungspegel von bis zu 64 dB(A) am Tag er-
reicht, der Orientierungswert also um bis zu 4 dB(A) überschritten wird.  Die Überschreitungen 
finden ausschließlich an der, der Leininger Straße zugewandten Fassade statt. An dieser Fas-
sadenseite, aber auch an der Nord- und Südfassade werden in der Nacht die Orientierungswer-
te um bis zu 6 dB(A) überschritten, während an der der Leinniger Straße abgewandten Seite die 
Orientierungswerte für die Nacht eingehalten werden.  
 
Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass aktive Schallschutzmaßnahmen (3 m hohe 
Lärmschutzwand entlang der Leininger Straße) in einem Fall wie dem vorliegenden nicht nur 
stadtgestalterisch problematisch wären, sondern dass eine solche Wand alleine auch nicht das 
adäquate Mittel wäre, um ausreichenden Lärmschutz sicherzustellen. Passive Schallschutz-
maßnahmen am Wohn- und Geschäftshaus sind – zumindest an den Nord-, Ost- und Südfas-
saden - in jedem Fall erforderlich und werden festgesetzt. Die Lärmpegelbereiche, auf die in 
den Festsetzungen Bezug genommen wird, gehen von dem Fall aus, dass keine Lärmschutz-
wand errichtet wird.  
 
Vorhabenbezogener Verkehr  
Die Auswirkungen der Planung auf die Verkehrslärmverhältnisse bestehender Straßen werden 
gemäß TA Lärm Abschnitt 7.4 beurteilt. Danach sollen Geräusche des An- und Abfahrtsver-
kehrs auf öffentlichen Straßen durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich 
vermindert werden, soweit  
 

 sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechne-
risch (d.h. aufgerundet) um mindestens 3db (A) erhöhen, 

 keine Vermischung mit den übrigen Verkehren erfolgt ist und 

 die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erstmals oder weitergehend überschritten 
wird. 

 
Die Hauptzufahrt des Wohn- und Geschäftshauses erfolgt über die Leininger Straße, lediglich 7, 
den Wohnungen zugeordnete Stellplätze, werden über die Friedelsheimer Straße erschlossen. 
Das Gutachterbüro kommt zu dem Schluss, dass weder in der Leininger Straße noch in der 
Friedelsheimer Straße Maßnahmen aufgrund des vorhabenbezogenen Verkehrs erforderlich 
sind. 
 
Gewerbelärm 
Untersucht wurde wie sich der Betrieb des Vorhabens auf das geplante Wohn- und Geschäfts-
haus selbst, aber auch auf die Wohnnutzung und das benachbarte Ärztehau in der Umgebung 
auswirkt. Berücksichtigt wurde die Lärmeinwirkung durch Anlieferung, den Parkplatzverkehr 
(Kunden, Bedienstete Patienten, Bewohner), sowie die Pegelspitzen, die sich bei Lkw-
Anlieferungen ergeben. Abschließende Angaben zu gebäude- und raumlufttechnischen Anla-
gen des geplanten Neubaus lagen zu dem, dem Gutachten zu Grunde gelegten Planungsstand, 
noch nicht vor. Daher muss im Zuge der Baugenehmigung nachgewiesen werden, dass durch 
diese Anlagen an den nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen keine schädlichen Um-
welteinwirkungen verursacht werden. Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Nachts finden in dem neuen Wohn- und Geschäftshaus keine Betriebstätigkei-
ten statt. Als Basis der Berechnungen wurde von folgenden Eckdaten ausgegangen: 
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Andienung: Die Andienung mit einem großen Lkw (>3,5 t) erfolgt bis zu zweimal wöchentlich. 
Für die Prognoseberechnungen wird davon ausgegangen, dass beide Lkw am gleichen Tag 
außerhalb der Ruhezeiten vorfahren und per Hand entladen werden. Es werden zusätzlich bis 
zu 24 Lieferungen per Transporter/Lieferwagen im Tagzeitraum außerhalb der Ruhezeiten (also 
zw. 7 und 20 Uhr) erwartet. Auch hier erfolgt die Ent-/Beladung mit Hand. Die Zufahrt und Anlie-
ferung erfolgt östlich des geplanten Wohn- und Geschäftshauses über die  Leininger Straße 
und den geplanten Parkplatz. Als Abfahrt wird die im Süden des Parkplatzes P1 gelegene Aus-
fahrt angenommen. Für eine Beurteilung auf der sicheren Seite wurde der gesamte Lieferver-
kehr im Sinne eines Lkw nach Ladelärmstudie beurteilt. 

  
 
 
Parkverkehr: Die Belastungen durch den Parkverkehr wurden gemäß Parkplatzlärmstudie be-
rechnet. Im Tagzeitraum, außerhalb der Ruhezeiten (7-20 Uhr) werden 340 Pkw-
Parkbewegungen (je 170 Ein- und Ausparkvorgänge) durch Kunden und Patienten der Läden 
und der Arztpraxis erwartet. Zusätzlich werden für jeden der 20 Angestellten bis zu 4 Fahrten 
und Pkw-Bewegungen angesetzt. Insgesamt sind damit auf dem Parkplatz P1 im Tagzeitraum  
bis zu 420 Pkw-Parkbewegungen zu erwarten. Die Parkplätze P 2 und P 3  sollen nicht als 
Kunden- oder Patientenparkplätze zur Verfügung stehen, sondern für die Bewohner des  Neu-
baus bereitgehalten werden. Bei angedachten 4 Wohnungen werden bis zu 32 Fahrten /Pkw-
Parkbewegungen über den ganzen Tag verteilt angesetzt. Für eine Berechnung auf der siche-
ren Seite wird für die Fahrgassen ein Zuschlag für Betonsteinpflaster angesetzt.  
 
Pegelspitzen: Relevante Pegelspitzen sind bei Lkw-Anlieferungen zu erwarten. Zur Überprüfung 
des Spitzenpegelkriteriums wird auf Höhe der Rangierfläche für die Anlieferung eine Punkt-
schallquelle mit einer Schalleistung von LWA = 108 dB(A) angesetzt. Dies entspricht dem Ent-
lüftungsgeräusch einer Lkw-Betriebsbremse. 
 

P1 

P2 

P3 
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Auswirkungen:  
 
Außerhalb des Plangebiets 
 
An dem nördlich des geplanten Neubaus bestehenden Ärztehaus sind Gewerbelärmeinwirkun-
gen von bis zu 47,8 dB(A) zu erwarten. Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Mischgebiete 
von 60 dB(A) am Tag wird um mindestens 12 dB(A) unterschritten, so dass durch den Betrieb 
des Neubaus keine im Sinne der TA Lärm schädlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten sind.  
An den beiden nächstgelegenen bestehenden Wohngebäuden östlich des geplanten Neubaus 
(Leininger Str. 88 und 90) sind Gewerbelärmeinwirkungen von bis zu 47 dB(A) am Tag zu er-
warten. Für das am stärksten betroffene Wohngebäude im Süden des Neubaus (Leininger Str. 
43) wird eine Gewerbelärmzusatzbelastung von bis zu 45,7 dB(A) am Tag prognostiziert.  
Die Zusatzbelastung unterschreitet den Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine Wohn-
gebiete von 55 dB(A) am Tag an allen Immissionsorten außerhalb des Plangebiets deutlich um 
mindestens 8 dB(A). Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für reine Wohngebiete von 50 dB(A) 
am Tag wird durch die Zusatzbelastung ebenfalls an allen Gebäuden außerhalb des Plange-
biets deutlich um mindestens 3,0 dB(A) unterschritten. 
Für die Wohnbebauung in der Umgebung des Plangebiets bestehen keine Bebauungsplanfest-
setzungen. Da die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete an den 
nächstgelegenen Wohngebäuden um mehr als 8 dB(A) unterschritten werden, sind durch den 
Betrieb des geplanten Wohn- und Geschäftshauses keine im Sinne der TA Lärm schädlichen 
Umwelteinwirkungen zu erwarten. Auch unter Berücksichtigung der Gewerbelärmvorbelastung 
durch das bestehenden Ärztehauses nördlich des Bauvorhabens unterschreitet die Gewerbe-
lärmgesamtbelastung den Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) um 
mindestens 3 dB(A). 
Am maßgeblichen Immissionsort außerhalb des Plangebiets (Leininger Straße 88) wird durch 
die Entlüftung einer Lkw-Betriebsbremse ein Spitzenpegel von 68,5 dB(A) prognostiziert. Die 
Immissionsrichtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen am Tag von 85 dB(A) in allgemeinen 
Wohngebieten und 80 dB(A) in reinen Wohngebieten werden deutlich unterschritten. 
 
Innerhalb des Plangebiets 
 
Innerhalb des Plangebiets werden an der Ostfassade des geplanten Wohn- und Geschäftshau-
ses am Tag Beurteilungspegel von bis zu 55,9 dB(A) prognostiziert. Der Immissionsrichtwert 
der TA Lärm für Mischgebiete von 60 dB(A) am Tag wird um mindestens 4 dB(A) unterschritten. 
Damit sind an dem gemischt genutzten Wohn- und Geschäftshaus bezogen auf die Gewerbe-
lärmeinwirkungen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt. 
 
Fazit 
 
An den bestehenden Wohngebäuden in der Umgebung des Geltungsbereichs sind gemäß des 
erstellten schalltechnischen Gutachtens  keine vorhabenbezogenen Lärmeinwirkungen zu er-
warten, die Schallminderungsmaßnahmen erfordern. Die dem Gutachten zugrunde gelegten 
Betriebszeiten und Anlieferungsvorgänge finden Eingang in den Durchführungsvertrag. Was 
gebäude- und raumlufttechnische Anlagen des geplanten Ärztehauses anbelangt, ist im Zuge 
der Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen, dass durch diese Anlagen an den nächstgele-
genen schutzbedürftigen Nutzungen keine schädlichen Umwelteinwirkungen verursacht wer-
den. Daher wird ein entsprechender Hinweis „Immissionsschutz“ in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 
 
An dem neu geplanten Wohn- und Geschäftshaus sind aufgrund der bestehenden Verkehrs-
lärmeinwirkungen der Leininger Straße passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Entspre-
chende Festsetzungen sind zu treffen (-> 5.1.5) 
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4 VERHÄLTNIS ZUR ÜBERGEORDNETEN UND SONSTIGEN PLANUNG 

4.1 Regional- und Landesplanung  

Im Regionalplan ist die Fläche als Siedlungsfläche Wohnen im Bestand dargestellt. Die Planung 
steht aufgrund der geplanten gemischten Nutzung aus Wohnungen, Praxen und wohnverträgli-
chem Gewerbe in Einklang mit der Regionalplanung. 
 
4.2 Flächennutzungsplanung 

Im Flächennutzungsplan ist die Fläche als Wohnbaufläche dargestellt. Das geplante Wohn- und 
Geschäftshaus dient der Unterbringung von Wohnungen, der wohnungsnahen Versorgung mit 
gesundheitlicher/medizinischer Dienstleistung sowie der Einrichtung kleiner Läden mit gesund-
heits-/medizinbezogenem Sortiment. Eine solche gemischte Nutzung wäre in einem Mischge-
biet regelmäßig zulässig. Ein Mischgebiet von solch untergeordneter Größenordnung wäre stets 
aus einer im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche zu entwickeln. Daher kann der 
Bebauungsplan Nr. 660 „Wohn-und Geschäftshaus Leininger Straße“ als aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt betrachtet werden.  
 
4.3 Informelle Planungen  

Die Planung soll die Einrichtung zweier kleiner Läden mit gesundheits-/medizinbezogenem Sor-
timent ermöglichen. Da die Verkaufsfläche der zulässigen Läden insgesamt auf 400 m² be-
grenzt wird, die Verkaufsfläche der konkret geplanten Einzelläden mit  rd. 200 m² bzw. rd. 100 
m² Verkaufsfläche sogar deutlich unter 400 m² liegt, ist von ihnen keine zentrenbeeinflussende 
bzw. – schwächende Wirkung zu erwarten. Die geplante Nutzung entspricht somit auch den 
Zielsetzungen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes Ludwigshafen 2011 
 
4.4 Rechtskräftige Bebauungspläne 

Der Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 628 „Ärztehaus Leininger Straße“ 
überschneidet sich im Übergangsbereich von bestehendem Ärztehaus-Parkplatz zur neuen 
Stellplatzanlage „Wohn- und Geschäftshaus“ mit dem Geltungsbereich Nr. 660, da die beste-
hende bisherige Ausfahrt zukünftig auch als Ein- und  Ausfahrt für das Wohn- und Geschäfts-
haus genutzt werden soll.  
 
 

5 BEGRÜNDUNG ZU DEN PLANFESTSETZUNGEN 

 
5.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

 
5.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Um das mit Errichtung des Ärztehauses geschaffene Angebot an wohnortnaher medizinischer 
Versorgung und Dienstleistung zu ergänzen, sollen neben Wohnungen auch Arztpraxen, thera-
peutische Angebote sowie kleine wohngebietsverträgliche Läden und Dienstleister mit medizini-
schen/gesundheitlichem Angebot zulässig sein. Um eine Ausgewogenheit zwischen dem ge-
werblichen Angebot, das auch Publikumsverkehre erzeugt, und dem Wohnen im Wohn- und 
Geschäftshaus selbst, aber auch in der Wohnnachbarschaft zu wahren, sind nur wohngebiets-
verträgliche Nutzungen zulässig, die zudem noch auf eine bestimmte Flächengröße beschränkt 
werden. Die Wohngebietsverträglichkeit muss im Zweifel gutachterlich nachgewiesen werden.  
 
5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch Festsetzung der maximalen Grundfläche, der zu-
lässigen Gesamtversiegelung auf dem Grundstück und der maximalen Wand- und Gebäudehö-
hen bestimmt.  
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Grundfläche / Gesamtversiegelung 
Der Bebauungsplan Nr. 660 setzt keine Gebietsart im Sinne der BauNVO fest., Dennoch wurde 
bei Festsetzung der zulässigen Grundflächen und der zulässigen Gesamtversiegelung darauf 
geachtet, dass die von der BauNVO definierten Obergrenzen für Mischgebiete, in denen die für 
das Vorhaben angedachten Nutzungen zulässig wären, eingehalten werden: 
 
Die maximale Grundfläche ergibt sich aus der geplanten Grundfläche des Wohn- und Ge-
schäftshauses und wird auf maximal 600 m² begrenzt. Dies entspricht einer Überbauung des 
Grundstücks durch das Hauptgebäude (Wohn- und Geschäftshau) von unter 30% was deutlich 
unter den zulässigen Obergrenzen des §17 BauNVO liegt. Die durch die Stellplatzanlage und 
die notwendigen Zufahrten verursachte Gesamtversiegelung darf 80% nicht überschreiten. Da-
mit wird auch die in §19 der BauNVO bestimmte Obergrenze eingehalten.   
 
Die Höhe des Baukörpers wird mit einer maximalen Wandhöhe von 8,50 m und einer ma-
ximalen Gebäudehöhe von 11,50 m (jeweils bezogen auf maximal NN 96,60 m) festgesetzt, um 
zu vermeiden, dass es zu unverträglichen Maßstabssprüngen zwischen Umgebungsbebauung 
und neuem Baukörper kommt. 
 
5.1.3 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen definiert. Diese sind an den Au-
ßenmaßen des vorgesehenen Wohn- und Geschäftshauses orientiert. Das Gebäude wird so 
auf dem Grundstück platziert, dass es in der Flucht des bestehenden Ärztehauses liegt. So 
kann das neue Gebäude ähnlich wie das Ärztehaus eine lärmabschirmende Wirkung gegen-
über den Wohngebäuden in der Freinsheimer bzw. Gimmeldinger Straße entfalten, d.h. es kann 
dazu beitragen, Beeinträchtigungen durch den Kunden-/Patientenparkplatz an der Leininger 
Straße zu minimieren. Eine Überschreitung der Baugrenze durch einen Eingangsvorbau ist in 
Richtung Leininger Straße in begrenztem Umfang zulässig. Darüber hinaus sollen nur aus-
nahmsweise Überschreitungen durch untergeordnete Bauteile zugelassen werden. 
 
5.1.4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

Stellplätze und Anlagen zur Unterbringung von Müll sind zum Betrieb des Wohn- und Ge-
schäftshauses notwendig. Die zu ihrer Unterbringung erforderlichen Flächen werden jedoch 
nicht als überbaubare Fläche festgesetzt. So wird verhindert, dass es zu einem späteren Zeit-
punkt, zu einer ungewollten Überbauung der Fläche kommt. Stattdessen werden außerhalb der 
überbaubaren Flächen sowohl nicht überdachte Kfz-Stellplätze, als auch Anlagen zur Unter-
bringung von Müll als zulässig festgesetzt. Fahrrad-Abstellplätze dürfen anders als Kfz-
Stellplätze auch überdacht werden. 
 
Andere Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO sind ausgeschlossen, um eine unge-ordnete 
Bebauung zu unterbinden und negative Auswirkungen auf das Ortsbild zu vermeiden. 
 
5.1.5 Passive Schallschutzmaßnahmen 

Wegen der Verkehrslärmeinwirkungen der Leininger Straße auf den Geltungsbereich des Be-
bauungsplans sind an dem geplanten Wohn- und Geschäftshaus passive Schallschutzmaß-
nahmen erforderlich. Dementsprechend wird der vom Gutachten vorgeschlagene Festset-
zungsvorschlag in die Planung aufgenommen: Die Festsetzung gibt vor, welche Schalldämm-
maße für bestimmte Raumnutzungen bei entsprechender Verkehrslärmbelastung erforderlich 
sind.  
 
Die Anforderungen sind abhängig von den nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau-Teil1: 
Mindestanforderungen“ ermittelten Lärmpegelbereichen und den in den jeweiligen Bereichen 
liegenden Raumarten bzw. Nutzungen. Die Gutachter haben folgende Lärmpegelbereiche (bei 
freier Schallausbreitung im Plangebiet in der Nacht in 4 m über Grund) ermittelt: Im Bereich des 
geplanten Parkplatzes P1 Lärmpegelbereich V, im Bereich der Neubaufläche Lärmpegelbereich 
IV. Mit Errichtung des Gebäudes ist für die Nord-, Ost- und Südfassade des Wohn- und Ge-
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schäftshauses von Lärmpegelbereich IV, für die von der Leininger Straße abgewandte Fassade 
im Westen von Lärmpegelbereich III auszugehen. Es können Ausnahmen von den getroffenen 
Festsetzungen zugelassen werden, soweit nachgewiesen wird, dass – insbesondere gegenüber 
den Lärmquellen abgeschirmten oder den Lärmquellen abgewandten Gebäudeteilen – geringe-
re Schalldämm-Maße erforderlich sind.  
 
5.1.6 Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft sowie Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen 

Alle getroffenen Regelungen dienen in erster Linie als Kompensationsmaßnahmen für entste-
hende Beeinträchtigungen durch die Neubebauung sowie als Vermeidungsmaßnahmen. Sie 
sollen dazu beitragen, die Funktionen des Naturhaushalts langfristig zu erhalten. 
 
 
5.2 Örtliche Bauvorschriften 

Die gestalterischen Festsetzungen zu Dachform und Dachneigung sowie den nicht über-
baubaren Grundstücksflächen werden gemäß dem mit der Stadt abgestimmten Vorhaben- und 
Erschließungsplan „Wohn- und Geschäftshaus Leininger Straße“ getroffen.  
In Anlehnung an das bestehende Ärztehaus soll auch das neue Baugrundstück zur Freinshei-
mer Straße hin eingefriedet werden. 
Um den negativen optischen Wirkungen einer ungeordneten und von jedermann einsehbaren 
Müllsammelanlage vorzubeugen, wird festgesetzt, dass diese der Sicht durch geeignete Maß-
nahmen entzogen wird.  
Die Regelungen zu Werbeanlagen werden getroffen, um der Dominanz von Werbeanlagen ent-
gegenzuwirken und einer durch diese verursachte Beeinträchtigung der benachbarten Wohn-
bebauung vorzubeugen. Es soll nur solche Werbung zulässig sein, die angemessen und aus-
reichend ist, um auf die Einrichtung aufmerksam zu machen 
 
5.3 Hinweise 

Um den Belangen behinderter Menschen gerecht zu werden, wird ein entsprechender Hinweis 
bezüglich des barrierefreien Bauens aufgenommen.  
 
Auf die vom Bauherrn unabhängig vom Bauplanungsrecht zu beachtenden wasserrechtlichen 
Vorgaben wird ebenfalls hingewiesen.  
 
Durch den Hinweis auf den Hochwasserschutz wird klargestellt, dass trotz der vorhandenen 
Vorkehrungen zum Hochwasserschutz entlang des Rheins eine Überflutung des Plangebietes 
nicht ausgeschlossen ist. Es lässt sich daraus kein Schadensersatzanspruch sowie kein An-
spruch auf Verstärkung oder Erhöhung der Hochwasserschutzanlagen ableiten. 
 
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es im Bebauungsplanbereich zu höher anstehen-
dem Grundwasser kommen kann, wird in den Bebauungsplan ein entsprechender Hinweis auf-
genommen, damit die Bauherren bereits frühzeitig durch entsprechende Planun-
gen/Maßnahmen (z.B. Verzicht auf Keller, wasserdichte Ausführung der Kellergeschosse, er-
höhte Sockelgeschosse) auf die potentielle Gefährdung reagieren können.  
 
Zur Klarstellung, dass die Regelungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes zu beachten 
sind, wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen.  

Da nicht ausgeschlossen ist, dass sich infolge von Kriegseinwirkungen im Plangebiet noch 
Kampfmittel im Boden befinden, wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen.  

Sofern in den Festsetzungen eines Bebauungsplanes auf DIN-Regelwerke Bezug genommen 
wird, sind diese während der üblichen Bürozeiten bei der Geschäftsstelle der Stadtplanung 
Ludwigshafen im Rathaus, Rathausplatz 20, einsehbar. 
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Der Sicherheit von Bauvorhaben dient auch der Hinweis auf möglicherweise erhöhtes Vorkom-
men natürlichen Radonpotenzials im Bereich des Oberrheingrabens. 
 
Der Hinweis zum Immissionsschutz weist auf den besonders zu beachtende Belang des Immis-
sionsschutzes während der Baudurchführung hin.  
 

 

6 WEITERE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

6.1 Vegetation / Artenschutz 

Im Rahmen der gutachterlichen Stellungnahme zum Artenschutz [8] (-> 3.2) wurde festgestellt, 
dass das Plangebiet Nr. 660 keine besondere Bedeutung für den Arten-und Biotopschutz be-
sitzt, die über die grundsätzlich positive Bedeutung jeder Art von Freifläche im innerstädtischen 
Bereich hinausgeht. Bei Ortsbegehungen im Herbst 2016 wurde das andauernde Vorkommen 
der Blauflügeligen Ödlandschrecke bestätigt. Dies belegt auch die Wirksamkeit der zuvor erfolg-
ten Maßnahmen zum Artenschutz im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 628. Des Wei-
teren wurde als geschützte Art die Große Heidelibelle nachgewiesen, als deren Hauptlebens-
raum aber der nahegelegene Jägerweiher vermutet wird (Die Larven der Art leben im Wasser, 
wovon im Geltungsbereich keines vorhanden ist). Darüber hinaus konnten keine weiteren 
schützenswerten Arten erfasst werden. Potentiell stellt das Gebiet ein kleineres Jagdhabitat für 
Vögel und Fledermäuse dar. Als ideale Brutfläche kommt die Fläche insbesondere für Boden-
brüter nicht in Frage, da sie augenscheinlich stark von Katzen und Hunden frequentiert wird.   
 
Einordnung und Maßnahmenvorschlag: Die Blauflügelige Ödlandschrecke, als gemäß 
BNatSchG besonders geschützte Art, ist mittlerweile in der gesamten Pfalz verbreitet und an 
den für diese Art geeigneten Standorten (wie z.B. offene Sand- und Magerrasenstandorte) 
vielerorts anzutreffen. Dies gilt auch für das Stadtgebiet und das nähere Umland von Ludwigs-
hafen. Von der Roten Liste ist die Art vor einigen Jahren entlassen worden. Aufgrund des 
Schutzstatus, der davon unabhängig ist, muss ihr Vorkommen jedoch im vorliegenden Fall ge-
würdigt und Maßnahmen für ihren Erhalt getroffen werden.  
 
Folgende Maßnahmen sollen durchgeführt werden: Entweder sind Imagines (adulte, ge-
schlechtsreife Heuschrecken) abzufangen oder Bodensubstrat (Flächengröße: ca. 40-50 m², 
Tiefe: ca. 30 cm) nach Eiablage (im Winter) aufzunehmen und an eine geeignete Stelle zu ver-
bringen. Als Ausweichflächen sind möglichst verdichtete, offene Flächen zu wählen, bei denen 
nicht mit einem schnellen „Wiederüberwachsen“ gerechnet werden muss. Die Durchführung der 
Maßnahmen zum Artenschutz ist mit einem Fachgutachter und der Oberen Naturschutzbehörde 
abzustimmen. Die Kosten hierfür trägt die Vorhabenträgerin, die Durchführung der Maßnahmen 
wird im Durchführungsvertrag, der zwischen GAG und Stadt abgeschlossen wird, abgesichert. 
 
Da der Geltungsbereich Nr. 660  für die Große Heidelibelle lediglich einen untergeordneten Teil-
lebensraum darstellt und als Hauptlebensraum aufgrund dort nicht vorhandener Wasserflächen 
nicht in Frage kommt, sind in Zusammenhang mit der Großen Heidelibelle keine Maßnahmen 
notwendig. 
 
Durch die Baumaßnahme abgängige Gehölze werden durch neues Grün in Form von Bäumen, 
Sträuchern und Rasen entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans und des Vorha-
ben- und Erschließungsplans ersetzt.  
 
Darüber hinaus werden keine weiteren Maßnahmen zwingend festgesetzt oder vereinbart. Fol-
gende, über die verbindlichen Maßnahmen hinausgehende Vorschläge wurden gemacht: 
 

 Anbringen von Nistmöglichkeiten für Vögel- und Fledermäuse im Geltungsbereich und 
möglichst naturnahe Gestaltung der nicht bebauten Flächen.  

 



 
Gopalan Susanne - 18 - Stand: 17/07/2017 
 

Diese Vorschläge sind dem Vorhabenträger bekannt und werden von diesem im Rahmen der 
Durchführungsplanung soweit als möglich berücksichtigt. Es muss jedoch davon ausgegangen 
werden, dass die früher schon bebaute, jetzt wieder zu bebauende Fläche auch im Bereich der 
Außenanlagen eher einer Grünanlage, als einem „Naturraum“ entspricht. 
 
6.2 Klimaschutz/Klimaanpassung 

Besondere Festsetzungen für Vorkehrungen zum Klimaschutz werden nicht getroffen. Da es 
durch die Planung aber zu einer höheren Versiegelung kommt als dies bei einer Bebauung 
nach § 34 BauGB (für die Fläche besteht bereits heute Baurecht im Sinne des § 34 BauGB) 
unter Umständen der Fall gewesen wäre, werden Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von 
Natur und Landschaft festgesetzt. 
 
Neben den festgesetzten Baumpflanzungen, die Verschattung und somit auch Abkühlung vor 
allem im Bereich der Stellplatzanlage erwirken, dienen auch die Mindestanforderungen an Art 
und Menge der auf den Freiflächen zu pflanzenden Gehölze dem Erhalt und der Qualität von 
Grünstrukturen, was sich wiederum positiv auf das Mikroklima auswirkt 
 
Die Stellplätze sind im Hinblick auf den Wasserhaushalt wasserdurchlässig zu befestigen. 
 

7 ABWÄGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE  

7.1 Information der Öffentlichkeit gem. § 13a, Abs. III, Nr. 2 BauGB 

Die Öffentlichkeit hatte vom 06. Oktober 2016 bis zum 18. Oktober 2016 die Möglichkeit, sich  
über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung un-
terrichten zu lassen und sich zur Planung zu äußern. In dieser Zeit gingen keine Anregungen 
ein.  
 
Außerhalb dieses Zeitraums wurden von einem Anwohner des Wendehammers in der Freins-
heimer Straße Vorbehalte gegenüber einer möglichen Fußwegeverbindung zwischen Freins-
heimer Straße (Wendehammer) und Leiniger Straße schriftlich vorgebracht. Folgende Einwän-
de bringt er vor: 
 

 Zunächst verweist er darauf, dass sich die direkten Anwohner des Wendhammers be-
reits im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum Ärztehaus (Haus der Gesundheit) 
eindeutig gegen eine solche Wegeverbindung ausgesprochen hätten.  

 Dies insbesondere aufgrund dessen, dass man Parksuchverkehr (Parken hinter dem 
Ärztehaus und Zugang über den „angedachten“ Fußweg) befürchtete. Diesen Zusam-
menhang / Nachteil sieht der Anwohner gleichermaßen auch bei einer heutigen Öffnung. 

 Bereits heute existiere ein inoffizieller Pfad von Wendehammer Freinsheimer Straße 
über das Brachgrundstück zur Leininger Straße, was laut dem Anwohner bereits zu teil-
weiser Müllentsorgung in privaten Garten geführt habe. Er wünscht sich daher eine Ein-
friedung des zukünftigen Baugeländes entsprechend der des Hauses der Gesundheit. 

 Nicht zuletzt führt er an, dass die einzigen Nutzer, denen die Wegeverbindung einen 
entscheidende Abkürzung bedeuten würde, die Anwohner des Wendehammers seien, 
die wiederum aber aus genannten Gründen eine solche Verbindung eher ablehnen.  

 
Wie unter 3.3 ausgeführt wird von der Einrichtung einer Fußwegeverbindung abgesehen. 
 
7.2 Beteiligung der Behörden gem. § 4 (2) BauGB  

Die Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB erfolgte mittels Übersendung des Entwurfs des Bebau-
ungsplans samt Entwurf der Begründung. Den Beteiligten wurde ein Monat zur Stellungnahme 
eingeräumt. Die Anregungen finden sich in Kapitel 9 unter Anlage 1. Sie werden entsprechend 
der folgenden Stellungnahmen der Verwaltung behandelt: 
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Stellungnahme zu den Anregungen des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-
Pfalz (Anlage 1.1): 
zu „Bergbau/Altbergbau“: 
Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen. Die vorliegende Planung steht den genannten Aufsu-
chungserlaubnissen nicht entgegen. 
zu „Boden und Baugrund“: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
zu „Radonprognose“: 
Ein entsprechender Hinweis ist im Textteil des Bebauungsplans unter III.H formuliert. 
 
Eine Änderung der Planung aufgrund der Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
Stellungnahme zu den Anregungen der GDKE - Direktion Landesarchäologie, Außenstelle 
Speyer (Anlage 1.2): 
Der Hinweis auf die archäologischen Fundstellen wird zur Kenntnis genommen. Wie angeregt 
fand am 6. Juni 2017 ein Gesprächstermin in Ludwigshafen statt, bei dem sowohl Vertreter der 
GDKE, der Stadtplanung, als auch ein Vertreter der Vorhabenträgerin GAG anwesend waren. 
Zwischen Vorhabenträgerin und GDKE wurde vereinbart, dass der vorhabenbezogenen Pla-
nung nichts Grundsätzliches entgegensteht, wenn folgendes beachtet wird:  
 
Im Vorfeld jeglicher Baumaßnahmen wird eine archäologische Sondage mittels Suchschnitten 
durchgeführt. Dafür wird unter Aufsicht der Landesarchäologie Speyer mittels eines Baggers mit 
Graberaumlöffel / Böschungslöffel ein Oberbodenabtrag durchgeführt, um die Befundsituation 
zu klären. Eine vorherige Abstimmung zur Festlegung der Lage der Suchschnitte ist notwendig. 
Die Vorhabenträgerin hat dem im Gespräch zugestimmt und sich im Rahmen des Durchfüh-
rungsvertrages zur Beachtung der Vorgaben verpflichtet. 
 
Der im Schreiben vom 27.06.2017 gegebene Hinweis, dass auch evtl. durchzuführende 
Kampfmittelsondierungen im Vorfeld mit der Landesarchäologie Speyer abzustimmen sind wird 
zur Kenntnis genommen und an die Vorhabenträgerin weitergeleitet. 
 
Darüber hinaus gelten Fachgesetze wie z.B. auch das Denkmalschutzgesetz (DSchG) unab-
hängig von Regelungen im Bebauungsplan. Ein entsprechender Hinweis ist dennoch im Textteil 
des Bebauungsplans formuliert. Zum Satzungsbeschluss wird in den Hinweis noch das Datum 
der letzten Gesetzesänderung aufgenommen (26.11.2008). 
 
Der Hinweis auf eventuell vorkommende Kleindenkmäler wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Umsetzung angemessen berücksichtigt.  
 
Eine Änderung der Planung aufgrund der Stellungnahme ist nicht erforderlich.  
 
 
Stellungnahme zu den Anregungen der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rhein-
land-Pfalz e.V. (siehe Anlage 1.3): 
zu „Eingriff / Ausgleich“: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu „Artenschutz“: 
Tatsächlich wurde die Stadt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 628 „Ärztehaus Lei-
ninger Straße“ von Dr. Schneider auf das Vorkommen der Blauflügeligen Ödlandschrecke im 
Geltungsbereich Nr. 628 hingewiesen. Daraufhin erfolgte eine Ortsbegehung durch die Untere  
Naturschutzbehörde, bei der das Vorkommen der Blauflügeligen Ödlandschrecke bestätigt wer-
den konnte. Entsprechende Maßnahmen zum Artenschutz wurden im Rahmen des damaligen 
Bebauungsplanverfahrens gemäß gutachterlicher Empfehlung umgesetzt. 
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Die Behauptung, dass die Blauflügelige Ödlandschrecke mittlerweile in der „gesamten Pfalz 
überall“ anzutreffen ist, und dies auch für das Stadtgebiet von Ludwigshafen gelte, wurde aus 
der gutachterlichen Stellungnahme zum Artenschutz [8] zitiert. Um klarzustellen, dass die For-
mulierung „überall“ nicht im wörtlichen Sinne zu verstehen ist, sondern bestimmte Lebensraum-
bedingungen erfüllt sein müssen, erfolgt eine redaktionelle Änderung unter 6.1. 
 
Wie von Herrn Dr. Schneider angeregt wurde bereits unter 6.1 ausgeführt, dass Maßnahmen 
zum Schutz des festgestellten Vorkommens unabhängig von der Häufigkeit der Art getroffen 
werden. Diese Maßnahmen sind wie unter 6.1 dargestellt in Abstimmung mit einem Fachgut-
achter und der Oberen Naturschutzbehörde durchzuführen. Es kann daher davon ausgegangen 
werden, dass sinnvolle Maßnahmen ergriffen werden. Der Hinweis auf aus Sicht der Gesell-
schaft für Naturschutz und Ornithologie sinnvolle Maßnahmen wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu „Fußwegeverbindung“: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Wie unter 3.3 bereits ausgeführt soll die Herstellung 
einer Fußwegeverbindung nicht weiter verfolgt werden. 
 
zu „V+E Plan“: 
Die zum Erhalt dargestellten Bäume befinden sich auf dem bereits hergestellten Parkplatz des 
Ärztehauses und sind - wie bei einer Ortsbegehung festgestellt wurde - nach wie vor vorhan-
den. Sollte es im Zuge der Zusammenführung der beiden Stellplatzanlagen zu Ausfällen dieser 
Bäume im Geltungsbereich Nr. 660 kommen, sind diese durch Pflanzung einheimischer Laub-
bäume im Geltungsbereich Nr. 660 zu ersetzen.  
 
zu „F – Bäume, Heckenpflanzung, übrige Bepflanzungen“ 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu „D – Stellplätze“ 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu „II A – Dächer“ 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Zum Vorschlag der Hauseingrünung wird wie folgt 
Stellung genommen: Die Festsetzung maximaler Höhen, der Einsatz eines zurückgesetzten 
Staffelgeschosses und das Erschließungselement zwischen den beiden Hauptbaukörpern ge-
währleistet, dass das Gesamtgebäude untergliedert und so auf die umgebenden kleinteiligeren 
Strukturen reagiert wird. Die vorgeschlagene komplette Eingrünung der Fassade würde dazu 
führen, die bewusst herbeigeführte Gliederung wieder aufzulösen, es entstünde ein zwar grü-
ner, aber dennoch massiver wirkender Bauriegel was nicht Ziel der Planung sein kann. Die Ein-
grünung erfolgt im vorliegenden Fall durch Baumpflanzungen und Begrünungen der Freiflächen 
auf dem Baugrundstück.  
 
Stellungnahme zu den Anregungen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (siehe Anlage 1.4) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Planung aufgrund der Stellung-
nahme ist nicht erforderlich. 
 
Stellungnahme zu den Anregungen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis / Gesundheit- und 
Verbraucherschutz (siehe Anlage 1.5) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Hinweis zum Bebauungsplan ist 
unter III B „Wasserrechtliche Belange“ enthalten. 
 
Stellungnahme zu den Anregungen der SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz (siehe Anlage 1.6) 
zu „Ver- und Entsorgung“: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu „Niederschlagswasserbewirtschaftung“: 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei Umsetzung des Vorhabens angemessen 
berücksichtigt.  
 
zu „Grundwasser“: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei Umsetzung des Vorhabens angemessen 
berücksichtigt.  
 
zu „Abfallwirschaft/Bodenschutz“: 
zu Altlasten: Es liegen uns keine Hinweise auf altlastverdächtige Flächen vor.  
zu mögliche Geländeauffüllungen: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei Umset-
zung des Vorhabens angemessen berücksichtigt. 
 
zu „Stellplätze“: Eine entsprechende Festsetzung, Stellplätze wasserdurchlässig zu befestigen 
ist getroffen worden. 
 
zu „Reinniederung“: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis im Bebauungsplan wird entsprechend 
redaktionell berichtigt.  
 
Stellungnahme zu den Anregungen der Deutsche Telekom Technik GmbH (siehe Anlage1.7) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung angemessen be-
rücksichtigt. 
 
Stellungnahme zu den Anregungen der TWL (siehe Anlage 1.8) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung angemessen be-
rücksichtigt. 
 
 
7.3 Öffentliche Auslegung  

Die Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB erfolgte mittels öffentlichen Aushangs des Entwurfs des 
Bebauungsplans samt Entwurf der Begründung für die Dauer eines Monats. Der Bebauungs-
planentwurf samt Entwurf der Begründung war zeitgleich mit der Offenlage auch im Internet 
einsehbar.  
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind keine Anregungen eingegangen. 
 
7.4 Zusammenfassung der Abwägung  

Für die Planung spricht: 
 

 Durch das Vorhaben werden die bereits im Ärztehaus vorhandenen medizinischen und 
therapeutischen Angebote ergänzt und die medizinische Versorgung des Stadtteils wei-
ter gesichert. 

 Die Häuser in der Freinsheimer Straße sind heute bereits Verkehrslärmeinwirkungen 
von der Leininger Straße ausgesetzt. Das neue Wohn- und Geschäftshaus wirkt sich 
diesbezüglich wie das bestehende Ärztehaus im Sinne einer Abschirmung positiv auf die 
unmittelbar dahinterliegenden Wohngebäude am Wendehammer Freinsheimer Straße 
aus. 
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Gegen die Planung spricht: 
 

 Durch das Vorhaben kommt es zu Mehrverkehr auf der Leininger Straße. 

 Durch das Neubauvorhaben wird die umgebende Wohnbebauung noch einmal durch 
gewerbliche Nutzungen insbesondere den damit Verbundenen Kundenverkehr belastet. 

 Mit  Umsetzung der Baumaßnahme kommt es zu einer höheren Gesamtversiegelung als 
dies bei Beibehaltung der reinen Wohnnutzung der Fall gewesen wäre. 

 Der Geltungsbereich steht mit Umsetzung der Baumaßnahme nicht mehr als Lebens-
raum für die Blauflügeligen Ödlandschrecke zur Verfügung. 

 Der Geltungsbereich betrifft eine archäologische Fundstelle (siehe Anlage 1.2) 

 
 
Durch das Vorhaben wird die zeitgemäße medizinische Versorgung des Stadtteils Gartenstadt 
noch einmal abgesichert. Die direkte Nachbarschaft zum bestehenden Ärztehaus führt zu Sy-
nergieeffekten, die neben der integrierten Lage des Geltungsbereichs inmitten von Wohngebie-
ten kurze Wege für die Patienten offeriert. Die gleichzeitige Begrenzung der gewerblichen Ein-
richtungen auf ein bestimmtes Maß (Praxis- und Ladengrößen) und die Forderung, auch Woh-
nungen im Wohn- und Geschäftshaus selbst zu integrieren wird die Integration des Neubauvor-
habens in die umgebende Wohnbebauung begünstigen. 
 
Durch die Ergänzung des medizinischen bzw. des Einzelhandelsangebots kommt es dennoch 
zu mehr Kunden-/Patientenverkehr als derzeit. Es konnte im Zuge des Bauleitplanverfahrens 
aber mit Hilfe einer schalltechnische Untersuchung dargelegt werden, dass es weder auf der 
Leininger Straße, noch in den westlich und südlich des Geltungsbereichs liegenden Wohnstra-
ßen zu planbedingten relevanten Mehrbelastungen kommt. Die unmittelbar hinter dem Ärzte-
haus bestehende Wohnnutzung wird hinsichtlich des Verkehrslärms sogar von dem neuen Ge-
bäude profitieren, da dieses die bestehenden Wohngebäude vom Verkehr auf der Leininger 
Straße abschirmt. Lärmmindernde Maßnahmen sind lediglich am Neubau selbst erforderlich. 
 
Nutzungsbedingt wird es wie schon beim bestehenden Ärztehaus zu einem höheren Versiege-
lungsgrad kommen, als dies bei Umsetzung einer reinen Wohnbebauung der Fall wäre. Durch 
die Festsetzung von Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft werden 
die sich daraus ergebenden negativen Auswirkungen jedoch ausgeglichen bzw. stark abgemil-
dert. 
 
Was die Verdrängung der Blauflügeligen Ödlandschrecke aus dem Geltungsbereich betrifft, so 
wird durch die mit Fachgutachter und Fachbehörde abzustimmenden Maßnahmen zum Arten-
schutz, zu deren Umsetzung sich die Vorhabenträgerin im Rahmen des Durchführungsvertrags 
verpflichtet, sichergestellt, dass dem Artenschutz angemessen Rechnung getragen wird. Zumal 
nicht vergessen werden darf, dass die Blauflügelige Ödlandschrecke auch bei nicht Umsetzung 
des Neubauvorhabens infolge der Sukzession in Kürze verschwinden würde.[8]  
 
Das Plangebiet betrifft eine archäologische Fundstelle. Durch ein mit der Landesarchäologie 
Speyer abgestimmtes Vorgehen, das auch vertraglich abgesichert wird, ist sichergestellt, dass 
die Belange des Denkmalschutzes angemessen berücksichtigt werden. 
 
Zusammenfassend kann die Planung unter Würdigung der genannten öffentlichen und privaten 
Belange als vertretbar und ausgewogen betrachtet werden. Den Vorteilen der Planung  sollte 
daher der Vorrang eingeräumt werden. 
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8 UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

8.1 Bodenordnung 

Die Flächen im Geltungsbereich befindet sich im Eigentum des Vorhabenträgers. Eine Boden-
ordnung im Sinne des § 45 BauGB findet nicht statt. 
 
8.2 Durchführungsvertrag 

In Ergänzung zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird auf Grundlage des §12 BauGB 
mit der Vorhabenträgerin, GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft ein Durchführungs-
vertrag abgeschlossen. Darin werden im Wesentlichen folgende Punkte geregelt: 
 

 Beschreibung des Vorhabens und Umfang der Erschließung 

 Durchführungsverpflichtung und -fristen 

 Maßnahmen zum Arten- und Denkmalschutz 

 Betriebszeiten / Anlieferung / Stellplatznutzung 

 Kostentragung 

 Sicherung der Durchführungsverpflichtung 

 Haftungsfragen 
 
8.3 Flächen und Kosten 

Die Gesamtfläche des Geltungsbereichs umfasst ca. 2.735 m². 
Das Neubaugrundstück ist derzeit 2.311 m² groß. 
Die Versiegelung durch den Hauptbaukörper beträgt maximal 600 m². 
Die Gesamtversiegelung durch Baukörper, Stellplätze, Fahrgassen, Zugänge, Fahrradabstell-
plätze und Müllplatzanlage darf maximal 0,8. Der Fläche des Baugrundstücks betragen. 
Die bepflanzten Flächen belaufen sich auf mindestens 0,2 der Baugrundstücksfläche. 
 
Der Stadt Ludwigshafen entstehen keine Kosten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Bereich Stadtplanung 
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9 ANLAGEN 

Anlage 1: Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 

Anlage 1.1: Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
Anlage 1.2: Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer 
Anlage 1.3: Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V. 
Anlage 1.4: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
Anlage 1.5: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis; Gesundheit, Verbraucherschutz 
Anlage 1.6 SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
Anlage 1.7 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Anlage 1.8 TWL – Technische Werke Ludwigshafen 
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Anlage 1.1 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
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Anlage 1.2 GDKE - Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer 
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Anlage 1.3 Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V.  
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Anlage 1.4 RNV, Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
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Anlage 1.5 Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis; Gesundheit, Verbraucherschutz 
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Anlage 1.6 SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
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Anlage 1.7 Deutsche Telekom Technik GmbH 
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Anlage 1.8 TWL – Technische Werke Ludwigshafen 
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